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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1957

Norm

WWG §15 Abs11

Rechtssatz

Nach der auf die Novelle 1954 und 1955 zurückgehenden geltenden Fassung des § 15 Abs 11 WWG unterliegt es

keinem Zweifel, daß sich die Aufteilung der vom Hauseigentümer zur Wiederherstellung eines Wohnhauses

beigestellten Privatmittel nur nach der Laufzeit des Fondsdarlehens richten kann.
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